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Vorlage Stadtparlament vom 23. Oktober 2012 Nr. 5125

Stadtparlament: Motionen 

Motion Thomas Schwager/ Stefan Rosenblum: Velos auf die (Bus-)-Spur bringen, für 

attraktive, schnelle und sichere kombinierte Bus- und Velospuren; Umwandlung in ein 

Postulat mit abgeändertem Wortlaut und Erheblicherklärung 

Antrag 

Wir beantragen Ihnen, folgenden Beschluss zu fassen: 

Die Motion „ Velos auf die (Bus-)-Spur bringen, für attraktive, schnelle und sichere kombinier-
te Bus- und Velospuren“  w ird in ein Postulat umgewandelt und mit folgendem geänder-

ten Wortlaut erheblich erklärt: 

Der Stadtrat w ird beauftragt, zu prüfen und Bericht zu erstatten, ob Busspuren für den Velo-
verkehr allgemein oder in bestimmten Abschnitten geöffnet werden können. Dazu ist allen-
falls ein befristeter Versuch durchzuführen. Für die Busspur beim Kantonsspital stadtaus-
wärts ist neben der Freigabe für die Velos als Alternative auch eine Verschiebung der Bus-
spur Richtung Strassenmitte für eine ergänzende Velospur am Strassenrand abzuklären. 

 

Thomas Schwager und Stefan Rosenblum sowie 29 mitunterzeichnende Mitglieder des 

Stadtparlaments reichten am 28. August 2012 die beiliegende Motion „ Velos auf die (Bus-)-

Spur bringen, für attraktive, schnelle und sichere kombinierte Bus- und Velospuren" ein. 

Der Stadtrat nimmt zur Frage der Erheblicherklärung wie folgt Stellung: 

1. Gemäss Art. 28 der Gemeindeordnung kann mit einer Motion verlangt werden, dass der 

Stadtrat den Entwurf für eine Revision der Gemeindeordnung, für ein rechtsetzendes 

Reglement oder für einen anderen in die Zuständigkeit des Stadtparlamentes fallenden 

Beschluss vorlege. Mit dem Vorstoss in der eingereichten Fassung soll der Stadtrat be-

auftragt werden, einen Versuch von mindestens drei Jahren für die Freigabe der Busspu-

ren für Velos durchzuführen und die Busspur beim Kantonsspital dauerhaft für Velos frei-
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zugeben. Für solche Verkehrsanordnungen ist aber aufgrund der übergeordneten Gesetz-

gebung die Exekutive, also der Stadtrat, zuständig. Damit ist der Vorstoss als Motion auf-

grund der fehlenden Zuständigkeit des Parlamentes nicht zulässig. Im Einvernehmen mit 

dem Erstunterzeichner soll deshalb die Motion in ein Postulat umgewandelt werden, mit 

entsprechend angepasster Auftragsformulierung.  

2. Die allfällige Öffnung von Busspuren für den Veloverkehr, sei es allgemein oder in be-

stimmten Abschnitten, ist u.a. auch ein Thema des Richtplanes. Auch im Rahmen der 

Richtplanung soll der Stadtrat bzw. die Verwaltung beauftragt werden, diese Frage näher 

zu prüfen und entsprechend Bericht zu erstatten. Das Tiefbauamt ist derzeit in Zusam-

menarbeit mit den VBSG und der Stadtpolizei an der Ausarbeitung eines entsprechenden 

Konzeptes. Der Stadtrat ist deshalb damit einverstanden, dass der Vorstoss als Postulat 

mit abgeändertem Auftrag erheblich erklärt w ird. 

 

 

Der Stadtpräsident: 

Scheitlin 

 

 

Der Stadtschreiber: 

Linke 

 

Beilage: 
Motion vom 28. August 2012 
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